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Vorwort der 8. Auflage

„Der Praxis zu dienen“ – dieses Ziel verfolgte Klaus Finkelnburg, als er im Jahr 1973
sein Buch über den „Vorläufigen Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren“ ver-
öffentlichte. Die vorliegende 8. Auflage bleibt diesem Ziel verpflichtet. Indes zwingen
die Fülle des anfallenden Materials, die sich ausdifferenzierende Rechtsprechung und das
Entstehen von Sonderprozessrecht etwa im Asylgesetz, im Beamten- oder Planfeststel-
lungsrecht zu einer nach Umfang und Detaillierung weit umfangreicheren Behandlung.
Sie ist notwendig, um Rechtsanwältinnen und -anwälte, Behörden und Gerichte zu
informieren und Lösungen auch für nur gelegentlich auftretende Fallkonstellationen vor-
zuschlagen.
Klaus Finkelnburg hat aus Altersgründen an dieser Auflage nicht mehr mitgewirkt. Wir

sind dankbar, sein Buch als Mitautoren und Herausgeber weiterführen zu dürfen. Der
Autorenkreis ist gewachsen: Peter Sperlich, Präsident des Oberverwaltungsgerichts, und
Christian Maierhöfer, Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts, sind aus der Richter-
schaft dazu getreten, Klaus Herrmann bringt als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht die anwaltliche Perspektive ein. Damit ist das Buch – wie seit der 2. Auf-
lage – weiterhin ein Gemeinschaftswerk von Richtern und Rechtsanwälten. Wir danken
den neu hinzu getretenen Autoren für ihren Einsatz und ihre Arbeit!

Die 7. Auflage ist im Jahr 2017 erschienen. Schon damals prägte der Eilrechtsschutz das
Geschehen an den Verwaltungsgerichten maßgeblich. Seine Bedeutung wurde allerdings
wie unter einem Brennglas deutlich, als in den Jahren 2020 bis 2022 zur Bewältigung der
Corona-Pandemie grundrechtsbeschränkende Maßnahmen in einem bis dahin unvorstell-
baren Ausmaß getroffen wurden, teils durch Rechtsverordnungen, teils durch Allgemein-
verfügungen, teils durch Einzel-Verwaltungsakte. Effektiver Rechtsschutz gegen diese,
oft schnell aufeinander folgenden Maßnahmen war nur im Eilrechtsschutz zu erreichen,
die Einzelheiten stellt → § 68 dar. Es steht uns nicht an, die Rolle der Verwaltungsgerichte
in der Pandemie abschließend zu bewerten. Jedenfalls aber waren Erwartungen an die
Verwaltungsgerichte überzogen, diese könnten in einer von großer wissenschaftlicher
und gesellschaftlicher Unsicherheit geprägten Situation klüger oder besser informiert sein
als andere staatliche Institutionen: Die Gerichte mussten in gleicher Weise mit Unsicher-
heiten umgehen und bei der Gewichtung von Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten
schwierige Entscheidungen treffen.

Die Energiewende, aber auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben die
Notwendigkeit verdeutlicht, Planung und Realisierung von Infrastrukturvorhaben zu
beschleunigen. Dazu bedarf das materielle Zulassungsrecht Verbesserungen. Der Gesetz-
geber hat aber auch im Prozessrecht Änderungsbedarf erkannt. Dies betrifft insbesondere
Regelungen im Planfeststellungsrecht, etwa Antrags- und Begründungsfristen im Eilver-
fahren, die verstreut in das Fachplanungsrecht (→ § 63 Rn. 1 ff.) aufgenommen worden
sind. Die Beschleunigungsgesetzgebung hat vor der Verwaltungsgerichtsordnung aber
nicht halt gemacht: § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3a VwGO lässt nunmehr die aufschiebende
Wirkung insbesondere für Klagen gegen Planungen der Bundesverkehrswege entfallen
(→ § 35) und § 80c VwGO verändert für einen – eher kleinen, aber praktisch bedeut-
samen Anwendungsbereich – die Entscheidungsmaßstäbe für die gerichtliche Eilentschei-
dung (→ § 63 Rn. 14 ff.). Große Hoffnungen sollte man an diese Regelungen nicht knüp-
fen: An den zentralen Ursachen für lange Planungsverfahren, insbesondere überkomplexe



rechtliche Anforderungen, unzureichende Personalausstattung und mangelnde Standardi-
sierung, werden sie nichts ändern.

Im Juni 2024 hat das Bundesjustizministerium ein Eckpunktepapier für eine Novelle
vorgelegt (s. https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Eckpunk-
te/Eckpunkte_VwGO_Novelle_II.html). Das Vorhaben wird nach dem Ende der Am-
pel-Regierung im November 2024 nicht mehr verwirklicht werden. Ob eine neue Bun-
desregierung diese Ideen erneut aufgreift, ist offen. Einige Reformvorschläge für das
gerichtliche Eilverfahren verdienen jedenfalls Unterstützung: Weil das Bundesverwal-
tungsgericht in Eilverfahren nicht vereinheitlichend wirken kann, können Auffassungs-
unterschiede zwischen den Oberverwaltungsgerichten teils über Jahrzehnte bestehen
bleiben. Aus Sicht der überregional tätigen Anwaltschaft ist das ein Ärgernis: Es war
daher zu begrüßen, dass das Eckpunktepapier zwar keine grundstürzenden Änderungen,
wohl aber Begradigungen und Klarstellungen vorgeschlagen hat. So hätte der Gesetzgeber
etwa die Voraussetzungen und die Beschwerdefähigkeit von Hängebeschlüssen (→ § 41
Rn. 24, → § 51 Rn. 10) ebenso regeln können wie die Frage, ob es im nachbarrechtlichen
Eilrechtsschutz eines vorhergehenden Antrags bei der Behörde bedarf (→ § 47 Rn. 9).
Ganz im Sinne Klaus Finkelnburgs wären solche Änderungen geeignet, „der Praxis zu
dienen“.

Potsdam/Leipzig, November 2024

Matthias Dombert Christoph Külpmann
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